
Freie und Hansestadt Mamburg 

Per Yblefax 0034-31 390 44  34 vorab 

Subdirmxidn Gmerilf be 
Cmperacidn Juridiea Intemacional 
Ministerlo de Justitia 
Calk San Bernardo, 62 

Bett Ausliefetung (Übergabe) dm deutschen Staaisangehtitigen 
Marnocin Darkazanll, gebaren arn 4.&.195i3 in Damaskus f Syrien, 
SiUS der  Rundesrapublik Deutschland naeh Spanien 

Sehr geehrte Damen urtd Herren, 

di+Aualieferüng (hergabe) dm Mamolin Uarkazanli, geboren am 4.8.1958 in Damaskus I 
Syrien, zur Strafverfolgung wegen dar Talert, die Gwenstand des Europdischm Haftbefehls 
des Jurgadb Centrsl de tnstniccian N" 0135 Madrid vom 46.9.2uQ4 - Sumarir, 35 1 2401 E sind, 
wird Unter der Bedingun~ bewilligt, dass $ ~ a n i m  nach V~rhAngwng einer recRt$kräftigen 
Freiheitsarafe oder sonstigen Sanktion mbieten wird, den Verfolgten auf seinen Wunsch zur 
Vo~lstreckung nach Deutschland x u ~ c ~ u l i ~ r s t d l ~ n ,  

Das Hanseatische OkrlandeagericM hat die Auslieferung des Verfolgten durch BeschMss u m  
23.9 1,2044 für zulAssig erkl8rt, GemäQ 9 79 Satz 7 des Gesetzes Ober die internatlanale 
Rechkhilfe i f l  Strafsachen (IRG) h W h t  in dkesen F a k n  gwnds&t!iCh eine Verpflihtcing zur 
Bewilligung der Au6lleferung. Diese Intention liegt auch dem Rahmenbschluss des Rates vorn 
13.136.2062 über den EuropBischen Haflbefehl und die Ihrgabeuerfahren zwischen äen 
Mitgliedstaatm der Europäischen Union (RtiEuHb) zugrunde. 
GerniiB '5 80 Abs. 1 IRG ist die Auslieferung eines Deut8chen zum Zwecke der SircifYerfotgun~ 
allrrdinga nur z~lkis~ig, wenn gasicheri ist, dass der ersuchende Mitgliedstaat nach 
Verhdngung einer fechtskräftigen Freiheitc~trafe oder s~nsiigen Sanktion anbieten wird, den 
Veriol~ten auf Seinen Wunsch zur  V~ll~trmkung nach Deutschland zcir~ckzuüber~telle (vgl, 
Art. 5 Nr. 3 RbEuWb). Dles wird durch die Aufnahme der Bedingung sicher~sstellt. 

Vorn ßewilligungshinderrris das Art. 4 Nr. I RbEuHb (s 334 Nr. 1 IRG) wird kein Gebrauch 
gamacht. Die beneralbundesanwaltsehaft hat erklart, dass sie gagen eine Auslicfening des 
Verfolglen keine Einwände habe. Irn Übrigen wird sie durch die Ausliefening nicht daran 



gehindert, das hiesige Ermittlungsverfahren g q e n  den ~erfoigten weiterzuführen. Dem 
Gedanken der Re~oxisii&wng wird hinreichend durch dle Bedingung Rechnung getragen, 
dass Spanien nach Verhangung einet iechtitskrWklgen Fmihsitsstr~fe oder sonstigen Sanktion 
anbieten wlrd, den Verfdgten !auf seinen Wunsch ruf V~llstreckung nach Deutschland 
ruriickruü bersiellen. 

Der Verfolgte hat sich w @ W  mil der versinfae~en Ausiieferung einverstanden erkYrt n ~ ~ h  avi 
die Beachtung des Grundsatzes der Spezialität v~nicMet. 
Er befindet sich seit dem I 5  40,2004 ausr~hliefifich zum Zwecke seiner Auslieferung 
(Übergabe) In Haff. 
Es Ist beabsichtigt, ihn auf dem Flughafen Hamburg dßn dortigen IBeiRBrden zu iibergaben. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 


